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Einleitung 
(1) Diese Österreichischen Best immungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion 

„Österreichische Best immungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der 4 1 . Sitzung am 8. November 1994 ver
abschiedet. Sie ersetzen ÖVE-HG 43 Teil 2 Abschni t t (600)/1983. 

(2) Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Best immungen für die Elektrotechnik ist den jeweils geltenden Ver
ordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 

(3) Als Grundlage für diese Best immungen wurde das CENELEG-HD 400.2 F S1 und HD 400.2 F S1/A1 verwen
det. Es besteht sachliche Übereinst immung. 

(4) In diesem Heft wird auf fo lgende Österreichische Best immungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 
ÖVE-K 40 Energieleitungen aus Gummi 

(5) Bleibt frei. 

(6) Bleibt frei. 

(7) Die Hinweise auf Veröffent l ichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den 
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der 
durch die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfal ls auf andere Weise festgelegte aktuel
le Stand zu berücksicht igen. 

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindl ich erklärten Österreichischen Best immungen für 
die Elektrotechnik ist zu beachten: 

(8.1) Vonworte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in anderen, verbindlich 
erklärten Österreichischen Best immungen für die Elektrotechnik werden auch von der Verbindl icherklärung 
erfaßt. 

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen Texten wer
den von der Verbindl icherklärung nicht erfaßt. 

(9) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Best immungen für die Elektrotechnik, ÖNORIVIEN der Elek
trotechnik und sonst ige technische Veröffentl ichungen können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, 
bezogen werden. 

Vorwort 
Die Best immungen für handgeführte Elektrowerkzeuge bestehen aus einem gemeinsamen Teil, ÖVE-HG 43 Teil 1, 
Al lgemeine Best immungen (und Prüfungen), und einem Teil 2, Besondere Best immungen, der für jede Werkzeugart 
einen eigenen Abschni t t enthält. Diese Abschni t te sind mit dekadischen Zahlengruppen 100,200 usw. gekennzeich
net. Die Best immungen dieser Abschni t te ergänzen oder ersetzen die entsprechenden Absätze oder Paragraphen 
des Teiles 1. Die Paragraphen des Teiles 2 beziehen sich jeweils auf die bis auf die Hunderter- und gegebenenfal ls 
Tausenderstel le gleichnumerierten Paragraphen des Teiles 1 , z. B. §610 .1 des Teiles 2 auf § 10.1 des Teiles 1. Die in 
Teil 2 enthaltenen Besonderen Best immungen, Prüfbest immungen und Erläuterungen sind wie folgt gekennzeichnet: 

ABÄNDERUNG: Die entsprechende Best immung des Teiles 1 wird hiedurch tei lweise abgeändert . 

ERSATZ: Die entsprechende Best immung des Teiles 1 wird aufgehoben und hiedurch ersetzt. 

ERGÄNZUNG: Diese Best immung gilt zusätzl ich zu den Best immungen des Teiles 1. 


